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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung  

der Scout24 SE am 17. Juni 2026  

Möchten Sie die Einladung zu unserer Hauptversammlung künftig per 
E-Mail erhalten? Dann registrieren Sie sich jetzt im Aktionärsportal. 
Informationen zur Hauptversammlung finden Sie unter 
www.scout24.com/investor -relations/hauptversammlung . 

www.scout24.com/investor-relations/hauptversammlung
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Kennung des Ereignisses: GMETG24120260617RSDE000A12DM80  

 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung  

 

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu unserer  

diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung ein,  

die am  17. Juni 202 6 um 10:00 Uhr (MESZ)  

im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Conference Center, Max -Joseph -Str. 5, 80333 München, Deutschland,  

stattfindet.  
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A. 

Tagesordnung  

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Scout24  SE und des gebilligten Konzernabschlusses zum 

31. Dezember  202 5, des zusammengefassten Lage -  und Konzernlageberichts für die Scout24  SE und den 

Scout24 -Konzern, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §  289a und §  315a HGB* und 

des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025  

Die vorstehenden Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während der ge-

samten Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.scout24.com/inves-

tor -relations/hauptversammlung  zugänglich . Dasselbe gilt für den Vorschlag des Vorstands für die Verwen-

dung des Bilanzgewinns.  

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Gesell-

schaft am 19. März  2026 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß §  172 Aktiengesetz (AktG)* festgestellt. 

Eine Feststellung des Jahresabschlusses oder eine Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptver-

sammlung nach §  173 Abs. 1 AktG ist daher nicht erforderlich. Auch  die übrigen vorstehend genannten Unterla-

gen sind der Hauptversammlung nur zugänglich zu machen, ohne dass es –  abgesehen von der Beschlussfas-

sung über die Verwendung des Bilanzgewinns –  einer Beschlussfassung der Hauptversammlung hierzu bedarf.  

* Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschriften, insbesondere des Aktienge-

setzes und des Handelsgesetzbuchs  (HGB) , finden auf die Scout24 SE aufgrund der Verweisungsnormen der 

Verordnung (EG) Nr.  2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft 

(SE) (SE -Verordnung) Anwendung, soweit sich aus spezielleren Vorschriften der SE -Verordnung nichts anderes 

ergibt.  

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Scout24  SE für das Geschäftsjahr 2025  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:  

Der im Geschäftsjahr 2025 erzielte und im festgestellten Jahresabschluss zum 31.  Dezember 2025 aus-

gewiesene Bilanzgewinn in Höhe von 157.527.265,98 EUR  wird wie folgt verwendet:  

Ausschüttung einer Dividende mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 107.054.490,00  EUR . Dies ent-

spricht 1,50 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie für das abgelaufene Geschäftsjahr 202 5 (basie-

rend auf 71.369.660  berechtigten Aktien zum 31. Dezember 2025 )**. 

Gesamtbetrag der Dividende  =    107.054.490,00  EUR  

Einstellung in andere Gewinnrücklagen  =       50.472.775,98  EUR  

Bilanzgewinn  =   157.527.265,98  EUR  

** Anzahl der  für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 dividenden berechtigten Stückaktien zum 31. Dezember 

2025, Bilanzstichtag des Jahresabschlusses (ohne  die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien ). Sollte 

sich die Zahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr 202 5 dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Haupt-

versammlung verändern, wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag un-

terbreitet. Dieser wird unverändert eine Dividende von 1,50 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie sowie 

entsprechend angepasste Beträge für den Gesamtbetrag der Dividende und die Einstellung in andere Gewinn-

rücklagen vorsehen.   

Gemäß §  58 Abs.  4 Satz  2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbe-

schluss folgenden Geschäftstag  fällig.  Das ist vorliegend der  22. Juni 202 6. 

https://www.scout24.com/investor-relations/hauptversammlung
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 202 5 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:  

Den im Geschäftsjahr 202 5 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für diesen Zeitraum  Entlastung 

erteilt.  

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 202 5 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:  

Den im Geschäftsjahr 202 5 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlas-

tung  erteilt.  

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss -  und des Konzernabschlussprüfers , des Prüfers für eine  

etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen  sowie des Prüfers de r Nachhaltigkeitsbe-

richt erstattung  

Der Aufsichtsrat schlägt –  gestützt auf die Empfehlung seines  Prüfungsausschusses –  vor, zu beschließen:  

a. Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), mit Sitz in Frankfurt am 

Main, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 202 6 bestellt. PwC 

wird zudem, jeweils bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, zum Prüfer für eine etwaige prü-

ferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts (§§  115 Abs. 5, 117 Nr. 2 

WpHG) in den Geschäftsjahren 202 6 und 202 7 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht 

von Zwischenfina nzinformationen in den Geschäftsjahren 202 6 und 202 7 (§ 115 Abs. 7 WpHG) bestellt.  

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch 

Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeit beschränkende Klausel im Sinne von Art.  16 Abs.  6 der 

Verordnung (EU) Nr.  537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.  April 2014 (EU -

Abschlussprüfungsverordnung) auferlegt wurde.  

b. Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC),  mit Sitz in Frankfurt am 

Main, wird zum Prüfer de r Nachhaltigkeitsbericht erstattung im Sinn der Richtlinie (EU) 2022/2464 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.  Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltig-

keitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive -  CSRD) für das 

Geschäftsjahr 202 6 bestellt.  

Die Bestellung zum Prüfer de r Nachhaltigkeitsbericht erstattung im Sinne der CSRD durch die Hauptver-

sammlung erfolgt vor dem Hintergrund der CSRD , die bis zum 6.  Juli 2024 in nationales Recht umzuset-

zen war , für den Fall, dass in Umsetzung der CSRD eine solche Wahl durch die Hauptversammlung erfor-

derlich wird . Die Umsetzung der CSRD ist in Deutschland bisher noch nicht erfolgt. Im Zeitpunkt der Ver-

öffentlichung der Einberufung im Bundesanzeiger befindet sich ein  Gesetz zur Umsetzung dieser Richt-

linie („CSRD -Umsetzungsgesetz“) im Gesetzgebungsverfahren, das eine Bestellung dieses Prüfers 

durch die Hauptversammlung vorsieht.  
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6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts von Vorstand und Aufsichtsrat für das Ge-

schäftsjahr 202 5 

Vorstand und Aufsichtsrat sind verpflichtet, jährlich einen Bericht über die im letzten Geschäftsjahr jedem ein-

zelnen gegenwärtigen oder früheren Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete 

Vergütung zu erstellen (Vergütungsberich t nach §  162 AktG). Der Abschlussprüfer hat zu prüfen, ob der Vergü-

tungsbericht nach §  162 AktG alle gesetzlich vorgeschriebenen Angaben enthält, und darüber einen Prüf ungs-

vermerk zu erstellen. Nach §  120a Abs.  4 AktG ist der geprüfte Vergütungsbericht der  Hauptversammlung zur 

Billigung vorzulegen.  

Vorstand und Aufsichtsrat haben für das Geschäftsjahr 202 5 einen Vergütungsbericht erstellt, der gemäß den 

Vorgaben des §  162 Abs.  3 AktG durch den Abschlussprüfer geprüft wurde. Der Vergütungsbericht für das Ge-

schäftsjahr 202 5 nebst Vermerk des Abschlussprüfers ist von der Einberufung der Hauptversammlung an und 

auch während der gesamten Hauptversammlung über die  Internetseite der Gesellschaft  unter 

https://www.scout24.com/investor -relations/hauptversammlung  zugänglich . 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:  

Der von Vorstand und Aufsichtsrat erstellte Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 202 5 wird gebil-

ligt.  

7. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, die Änderung von §  13 der Satzung und 

über das System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder  

Gemäß §  113 Abs. 3 AktG beschließt die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft mindestens alle 

vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder. Die Hauptversammlung der Scout24 SE hat zuletzt 

am 30.  Juni 2022 über eine Änderung der Regelung zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder in §  13 der Sat-

zung und über das der Satzungsregelung zugrundeliegende System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

Beschluss gefasst. Demnach muss gemäß §  113 Abs. 3 AktG die ordentliche Hauptversammlun g am 17. Juni 2026 

erneut über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss fassen.  

Die Bedeutung des Aufsichtsrats und die an ihn gestellten Anforderungen haben sich in den vergangenen Jah-

ren stetig erhöht. Dies führt zu einem wachsenden Umfang der Aufsichtsratstätigkeit und einer gestiegenen 

Verantwortung der Aufsichtsratsmitglieder. De r Aufsichtsrat hat die Angemessenheit und Üblichkeit seiner 

Vergütung mit Unterstützung eines unabhängigen externen Vergütungsberaters und seines Rechtsberaters 

überprüft. Entsprechend dem Marktstandard beurteilte der Vergütungsberater die Üblichkeit der V ergütung 

im Vergleich zu nationalen Vergleichsunternehmen. Ein internationaler Vergleich entspricht nicht dem Markt-

standard, da die unterschiedlichen Aufgaben - und Verantwortungsbereiche sowie Haftungsrisiken bei monis-

tischen und dualistischen Leitungsgrem ien zu unterschiedlichen Vergütungsstandards führen. Unter Berück-

sichtigung der Ergebnisse dieser Analyse sollen die Festvergütung aller Mitglieder, einschließlich der Festver-

gütung des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters, sowie die Vergütung für die Mitgliedschaft 

und den Vorsitz in Ausschüssen angemessen angehoben werden.  

Die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung ist aus Sicht des Vergütungsberaters aus mehreren Gründen gebo-

ten: Der Aufsichtsrat der Scout24 SE besteht aus lediglich sechs Mitgliedern. Dies ist im Vergleich zu den im 

DAX notierten Unternehmen der kleinste Aufs ichtsrat. Im Vergleich zu den im MDAX notierten Unternehmen 

liegt die Größe im Mittelfeld. Die im Vergleich kleine Mitgliederzahl führt dazu, dass die einzelnen Mitglieder 

mehr Aufgaben und damit mehr Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig sind die Komplex ität der Arbeit des 

Aufsichtsrats und die Anforderungen an die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder in den letzten Jahren deutlich 

gestiegen. Die Gründe hierfür liegen in zusätzlichen regulatorischen Vorgaben, makroökonomische n Heraus-

forderungen, einem zunehmenden Wettbewerbsdruck und einer wachsenden Komplexität des Geschäftsbe-

triebs der Gesellschaft in den vergangenen Jahren, vor allem durch (i) strategische Akquisitionen im Bereich 

Daten und Bewertung, (ii) intensiven Wettbew erb im Technologie -Sektor und di e zunehmende Nutzung und 

Verbreitung von KI sowie (iii) die Expansion nach Spanien durch den jüngst vollzogenen Erwerb von Fotocasa  

und Habitaclia . 

https://www.scout24.com/investor-relations/hauptversammlung
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Die individuelle Vergütung liegt jedoch seit der letzten Anpassung im Jahr 2022 unverändert unter dem 

10. Perzentil im DAX -Vergleich und lediglich am Median im MDAX -Vergleich, obwohl  die  Scout24 SE bei allen 

wesentlichen wertorientierten Kennzahlen wie Umsatzwachstum, Gewinn je Aktie und Total Shareholder Re-

turn durchgängig im Spitzenfeld rangiert. Eine wettbewerbsfähige Vergütung ist daher im Interesse der Ge-

sellschaft, damit der Gesellschaft auch k ünftig hochqualifizierte Aufsichtsratsmitglieder zur Verfü gung stehen. 

Selbst nach der vorgeschlagenen Anpassung werden die Gesamtkosten der Aufsichtsratsvergütung unter 

dem 10. Perzentil im DAX -Vergleich und leicht über dem Median im MDAX -Vergleich liegen.  

Die Hintergründe der Anpassung, relevante Leistungskennzahlen und Vergleichswerte sind in der gemeinsam 

mit der Einberufung der Hauptversammlung veröffentlichten Präsentation zusammengefasst, die von der Ein-

berufung der Hauptversammlung an und auch während  der gesamten Hauptversammlung über die Internet-

seite der Gesellschaft unter https://www.scout24.com/investor -relations/hauptversammlung  zugänglich ist.  

Danach soll die Festvergütung für den Aufsichtsratsvorsitzenden von 175.000,00  EUR  um 100.000,00  EUR  auf 

275.000,00  EUR , für seinen Stellvertreter von 140.000,00  EUR  um 80.000,00  EUR  auf 220.000,00  EUR  und für die 

übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats von 70.000,00  EUR  um 40.000,00  EUR  auf 110.000,00  EUR  angehoben wer-

den. Die Vergütung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses soll von 50.000,00  EUR  um 70.000,00  EUR  auf 

120.000,00  EUR  und die Vergütung der übrigen Mitglieder des Prüfungsausschusses von 25.000,00  EUR  um 

35.000,00  EUR  auf 60.000,00  EUR  angehoben werden. Die Vergütung der Vorsitzenden der ande ren Ausschüsse 

soll von 40.000 ,00  EUR  um 30.000 ,00  EUR  auf 70.000 ,00  EUR  und die Vergütung der übrigen Mitglieder in den 

anderen Ausschüssen soll von 20.000 ,00  EUR  um 15.000 ,00  EUR  auf 35.000 ,00  EUR  angehoben werden.  

Um den Gleichlauf der Interessen zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und Aktionären zu stärken, sieht die vor-

geschlagene Neuregelung erstmals eine Aktienerwerbs -  und -haltepflicht vor. Danach sind die Mitglieder des 

Aufsichtsrats verpflichtet, mindestens 100  Prozent ihrer Brutto -Jahresfestvergütung (exklusive der Vergütung 

für Ausschusstätigkeiten) in Aktien der Gesellschaft über einen Zeitraum von vier Jahren zu investieren und den 

entsprechend erworbenen Aktienbestand für die Dauer ihrer Mitgliedschaft im A ufsichtsrat zu halten.  

Der Aufsichtsrat hat seine Erwägungen und seinen Vorschlag zur Anpassung der Vergütung mit dem Vorstand 

geteilt. Der Vorstand hat sich die Erwägungen und den Vorschlag des Aufsichtsrats nach seiner eigenen Prü-

fung zu eigen gemacht.  

Die Anpassung der Vergütung bedarf einer Änderung von §  13 der Satzung der Scout24 SE. Zugleich ist aufgrund 

dieser Änderung erneut nach §  113 Abs. 3 Satz  3 AktG über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder insgesamt 

zu beschließen.  

Die angepasste Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, einschließlich des geänderten §  13 der Satzung und des 

dieser geänderten Satzungsregelung zugrundeliegenden Systems zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, 

ist von der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während der gesamten Hauptversammlung über 

die Internetseite der Gesells chaft unter https://www.scout24.com/investor -relations/hauptversammlung  

zugänglich.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:  

a) § 13 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:  

„1. Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält neben dem Ersatz seiner Auslagen eine feste jährliche Vergü-

tung in Höhe von 110.000,00  EUR . Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält eine feste jährliche Ver-

gütung in Höhe von 275.000,00  EUR  und sein Stellvertreter eine solche in Höhe von 220.000,00  EUR . 

Jedes Mitglied des Prüfungsausschusses erhält zusätzlich eine feste jährliche Vergütung in Höhe 

von 60.000,00  EUR  und der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine solche in Höhe von 

120.000,00  EUR . Jedes Mitglied eines and eren Ausschusses erhält zusätzlich eine feste jährliche 

Vergütung in Höhe von 35.000,00  EUR  und jeder Vorsitzende eines anderen Ausschusses eine sol-

che in Höhe von 70.000,00  EUR . Im Falle der Mitgliedschaft bzw. des Vorsitzes in mehreren Aus-

schüssen werden entsprechend mehrere zusätzliche Vergütungen nach Satz  3 und 4 gezahlt.“  

https://www.scout24.com/investor-relations/hauptversammlung
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b)  Es wird ein neuer §  13 Abs. 6 der Satzung eingeführt:  

„6.  Die Aufsichtsratsmitglieder sind verpflichtet, Aktien der Gesellschaft in Höhe von 100  % ihrer 

Brutto -Jahresfestvergütung (exklusive der Vergütung für Ausschusstätigkeiten) zu erwerben und 

für die Dauer ihrer Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied zu halten . Das Investitionsvolumen ist in-

nerhalb einer Aufbauphase von vier Jahren ab dem ersten Jahr der Bestellung des Aufsichtsrats-

mitglieds, frühestens ab der Hauptversammlung 2026, aufzubauen. Der Bestand der Aufsichtsrats-

mitglieder an Aktien der Gesellsch aft muss im ersten Jahr ihrer Bestellung  mindestens  25 %, im 

zweiten Jahr ihrer Bestellung mindestens  50  %, im dritten Jahr ihrer Bestellung mindestens 75 % und 

im vierten Jahr ihrer Bestellung mindestens  100 % ihrer Brutto -Jahresfestvergütung (exklusive der 

Vergütung für Ausschusstätigkeiten) betragen. Den entsprechenden Aktienbestand hat jedes Auf-

sichtsratsmitglied während der Aufbauphase jeweils innerhalb der ersten zwei Monate nach dem 

Bestandsaufbau im jeweiligen Jahr nach seiner Bestellung im Sinne des Satzes  3 dieses Absatzes  6 

gegenüber der Gesellschaft durch Vorlage eines Depotauszugs nachzuweisen. Nachdem der er-

forderliche Aktienbestand von 100  % der Brutto -Jahresfestvergütung (exklusive der Vergütung für 

Ausschusstätigkeiten) aufgebaut ist, hat das Aufsichtsratsmitglied den Nachweis jeweils innerhalb 

der ersten zwei Monate eines neuen Geschäftsjahrs vorzulegen. Aktien der Gesellschaft, die ein 

Aufsichtsratsmitglied bereits vor der Aufbauphase hält, wer den angerechnet. Maßgeblich für den 

Wert der gehaltenen Aktien ist der Kaufpreis zum Zeitpunkt des Erwerbs.“  

c)  Die Aufsichtsratsvergütung bestimmt sich bereits für die Zeit ab dem 1.  Juli 2026 nach dem wie vorste-

hend geänderten §  13 der Satzung der Scout24 SE, wenn die vorstehende Satzungsänderung im laufen-

den Geschäftsjahr ins Handelsregister eingetragen wird. Bei einer späteren Eintragung bestimmt sich 

die Aufsichtsratsvergütung für das gesamte Geschäftsjahr, in dem die Eintragun g erfolgt, nach dem wie 

vorstehend geänderten §  13 der Satzung der Scout24 SE.  

d)  Die über die Internetseite der Gesellschaft unter  https://www.scout24.com/investor -relati-

ons/hauptversammlung  zugängliche angepasste Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, einschließ-

lich des dort wiedergegebenen angepassten §  13 der Satzung und des der Satzungsregelung zugrunde-

liegenden System s zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, wird gemäß §  113 Abs. 3 AktG beschlos-

sen.  

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Aus-

schluss des Bezugs -  und des Andienungsrechts  

Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 5. Juni 202 5 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb und zur 

Verwendung eigener Aktien gilt bis zum 4. Juni 20 30 . Sie wurde jedoch bereits teilweise ausgenutzt und soll 

daher vorzeitig erneuert werden.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:  

a) Die Scout24  SE (nachfolgend „ Scout24 “) wird ermächtigt, bis zum 16. Juni 20 31 eigene Aktien der 

Scout24 im Umfang von bis zu insgesamt 10  % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder –  falls die-

ser Wert geringer ist –  des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 

zu erwerben. Auf die gemäß dieser Ermäch tigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen ei-

genen Aktien, die sich im Besitz der Scout24 befinden oder der Scout24 nach den §§  71d und 71e AktG 

zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10  % des Grundkapitals entfallen.  

b)  Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines oder meh-

rerer Zwecke unmittelbar durch die Scout24 oder auch durch von der Scout24 abhängige oder im Mehr-

heitsbesitz der Scout24 stehende Unternehmen oder durch auf  deren Rechnung oder auf Rechnung der 

Scout24 handelnde Dritte ausgeübt werden.  

c)  Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands (i) über die Börse oder auch über ein multilaterales Handels-

system im Sinne von §  2 Abs.  6 Börsengesetz (BörsG) (nachfolgend „ MTF“), (ii) mittels eines öffentlichen 

https://www.scout24.com/investor-relations/hauptversammlung
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Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder 

(iii) durch Einsatz von Derivaten (Put -  oder Call -Optionen oder einer Kombination aus beiden; zusammen 

nachfolgend „ Derivate “) erfolgen.  

• Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse oder ein MTF, darf der von der Scout24 gezahlte 

Gegenwert je Scout24 -Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnittswert (arithmeti-

sches Mittel) der Schlusskurse der Scout24 -Aktie im XETRA -Handel (oder einem f unktional ver-

gleichbaren Nachfolgesystem von XETRA) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten 

drei Börsenhandelstagen vor der Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr als 10  % über -  und 

um nicht mehr als 20  % unterschreiten. Die nähere Ausgestaltun g des Erwerbs bestimmt der 

Vorstand der Scout24.  

• Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot bzw. eine öffentliche Aufforderung zur 

Abgabe von Verkaufsangeboten, dürfen der Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kaufpreis-

spanne je Scout24 -Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnittswert (arithm etisches 

Mittel) der Schlussauktionspreise der Scout24 -Aktie im XETRA -Handel (oder einem funktional 

vergleichbaren Nachfolgesystem von XETRA) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letz-

ten drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des An gebots bzw. der öffent-

lichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht mehr als 10  % über -  und um 

nicht mehr als 20  % unterschreiten. Die näheren Einzelheiten der Ausgestaltung des Angebots 

bzw. der an die Aktionäre gerichteten öffentlichen Au fforderung zur Abgabe von Verkaufsan-

geboten bestimmt der Vorstand der Scout24.  

Ergeben sich nach der Veröffentlichung des Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung 

zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche Abweichungen des Börsenkurses vom Kauf-

preis bzw. den Grenzwerten der Kaufpreisspanne, kann das Angebot bzw. die Aufforder ung zur 

Abgabe von Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnitts-

wert (arithmetisches Mittel) der Schlussauktionspreise der Scout24 -Aktie der letzten drei Bör-

senhandelstage vor dem Tag der Veröffentlichung einer etwaigen Anpa ssung abgestellt. Das 

Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann weitere Bedin-

gungen vorsehen.  

Sofern die Anzahl der zum Kauf angedienten bzw. angebotenen Scout24 -Aktien das vorhan-

dene Rückkaufvolumen überschreitet, kann unter insoweit partiellem Ausschluss eines even-

tuellen Andienungsrechts der Erwerb nach dem Verhältnis der angedienten bzw. angebo tenen 

Scout24 -Aktien je Aktionär erfolgen.  

Ebenso können eine bevorrechtigte Berücksichtigung bzw. Annahme geringerer Stückzahlen 

bis zu 100 Stück angedienter Scout24 -Aktien je Aktionär sowie eine Rundung nach kaufmänni-

schen Grundsätzen zur Vermeidung von Aktienbruchteilen vorgesehen werden.  

• Erfolgt der Erwerb durch Einsatz von Derivaten, müssen die Derivatgeschäfte mit einem Kredit-

institut oder einem anderen die Voraussetzungen des §  186 Abs.  5 Satz  1 AktG erfüllenden Un-

ternehmen (zusammen nachfolgend „ Emissionsunternehmen “) abgeschlossen werden. Es 

muss sichergestellt sein, dass die Derivate nur mit Aktien bedient werden, die von dem Emissi-

onsunternehmen zuvor unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes über die Börse 

oder ein MTF zu einem Preis erworben wurden, der den  im Zeitpunkt des Abschlusses des bör-

slichen Geschäfts aktuellen Kurs der Scout24 -Aktie im XETRA -Handel (oder einem funktional 

vergleichbaren Nachfolgesystem von XETRA) an der Frankfurter Wertpapierbörse nicht we-

sentlich über -  oder unterschreitet und den a m Börsentag, an dem der Abschluss des börslichen 

Geschäfts bzw. des Geschäfts an dem MTF erfolgte, durch die Eröffnungsauktion ermittelten 

Börsenkurs der Scout24 -Aktie im XETRA -Handel (oder einem funktional vergleichbaren Nach-

folgesystem von XETRA) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10  % über -  und 

um nicht mehr als 20  % unterschreitet. Der in dem Derivatgeschäft vereinbarte Preis (ohne Er-
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werbsnebenkosten) für den Erwerb einer Scout24 -Aktie bei Ausübung der Optionen (Aus-

übungspreis) darf sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung einer erhaltenen bzw. gezahlten 

Optionsprämie den am Börsentag des Abschlusses des Derivatgeschäfts durch die Erö ffnungs-

auktion ermittelten Börsenkurs der Scout24 -Aktie im XETRA -Handel (oder einem funktional ver-

gleichbaren Nachfolgesystem von XETRA) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr 

als 10 % über -  und um nicht mehr als 20  % unterschreiten.  

Eine von der Scout24 gezahlte Call -Optionsprämie darf nicht wesentlich über und eine von der 

Scout24 vereinnahmte Put -Optionsprämie darf nicht wesentlich unter dem nach anerkannten 

finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der jewei ligen Optio-

nen liegen, bei dessen Ermittlung unter anderem der vereinbarte Ausübungspreis zu berück-

sichtigen ist.  

Werden eigene Aktien unter Einsatz von Derivaten unter Beachtung der vorstehenden Rege-

lungen erworben, ist ein Recht der Aktionäre, solche Derivatgeschäfte mit der Scout24 abzu-

schließen, ausgeschlossen.  

Aktionäre haben ein Recht auf Andienung ihrer Aktien nur, soweit die Scout24 ihnen gegenüber 

aus den Derivatgeschäften zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Ein etwaiges weitergehen-

des Andienungsrecht ist ausgeschlossen.  

In jedem Fall dürfen unter Einsatz von Derivaten maximal eigene Aktien bis insgesamt 5  % des 

zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder –  falls dieser Betrag niedriger ist –  des zum Zeitpunkt 

der Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals erworb en werden. Die Lauf-

zeit der einzelnen Derivate darf jeweils höchstens 18 Monate betragen, muss spätestens am 

16. Juni 20 31 enden und muss so gewählt werden, dass der Erwerb der eigenen Aktien bei Aus-

übung der Derivate nicht nach dem 16. Juni 20 31 erfolgen kann.  

d)  Der Vorstand wird ermächtigt, die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien sowie die 

Scout24 -Aktien, die aufgrund der vorstehenden Erwerbsermächtigung erworben werden, über die 

Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre im Verhältnis ihrer B eteiligungsquoten zu veräußern. Dar-

über hinaus dürfen die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien sowie die Scout24 -Ak-

tien, die aufgrund der vorstehenden Erwerbsermächtigung erworben werden, zu den folgenden Zwe-

cken verwendet werden:  

1) Der Vorstand wird ermächtigt, die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien 

sowie aufgrund der Erwerbsermächtigung gemäß lit.  a) bis lit.  c) erworbene Scout24 -Aktien 

ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Die Einziehung kann auc h im ver-

einfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen Betrags der 

übrigen Aktien am Grundkapital der Scout24 erfolgen. Der Vorstand wird für diesen Fall zur 

Anpassung der Angabe der Anzahl der Stückaktien in der Satzung ermäc htigt.  

2) Der Vorstand wird ermächtigt, die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien 

sowie aufgrund der Erwerbsermächtigung gemäß lit.  a) bis lit.  c) erworbene Scout24 -Aktien 

gegen Sachleistungen, insbesondere im Rahmen von Zusammenschlüssen mit ander en Un-

ternehmen oder als Gegenleistung für den (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Be-

trieben, Unternehmensteilen, Anteilen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegen-

ständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen, einschließlich For-

derungen gegen die Scout24 oder von dieser abhängigen oder im Mehrheitsbesitz der 

Scout24 stehenden Unternehmen, anzubieten, zu veräußern und zu übertragen.  

3) Der Vorstand wird ermächtigt, die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien 

sowie aufgrund der Erwerbsermächtigung gemäß lit.  a) bis lit.  c) erworbene Scout24 -Aktien 

auch zur Bedienung von Options -  bzw. Wandlungsrechten oder zur Erfüllung von  Options -  
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bzw. Wandlungspflichten aus von der Scout24 oder von dieser abhängigen oder im Mehr-

heitsbesitz der Scout24 stehenden Unternehmen ausge gebenen Options -  oder Wandel-

schuldverschreibungen zu verwenden.  

4) Der Vorstand wird ermächtigt, die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien 

sowie aufgrund der Erwerbsermächtigung gemäß lit.  a) bis lit.  c) erworbene Scout24 -Aktien 

im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungs -  bzw. Belegschaftsaktienprogr ammen 

der Scout24 oder von dieser abhängigen oder im Mehrheitsbesitz der Scout24 stehenden Un-

ternehmen zu verwenden und an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Scout24 oder 

von dieser abhängigen oder im Mehrheitsbesitz der Scout24 stehenden Un ternehmen stehen 

oder standen, sowie an Organmitglieder  von Scout24 abhängigen oder im Mehrheitsbesitz 

der Scout24 stehenden Unternehmen zu übertragen. Gemäß lit.  a) bis lit.  c) erworbene 

Scout24 -Aktien können den vorgenannten Personen und Organmitgliedern insbesondere 

entgeltlich oder unentgeltlich zum Erwerb angeboten, zugesagt und übertragen werden, wo-

bei das Arbeits -  bzw. Anstellungs -  oder Organverhältnis zum Zeitpunkt des Angebots, der Zu-

sage oder der Übertragung bestehen muss.  

5) Der Vorstand wird ermächtigt, die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien 

sowie aufgrund der Erwerbsermächtigung gemäß lit.  a) bis lit.  c) erworbene Scout24 -Aktien 

zu veräußern, sofern die Veräußerung gegen Barzahlung und zu einem Preis erf olgt, der den 

Börsenpreis von Aktien gleicher Ausstattung der Scout24 zum Zeitpunkt der Veräußerung 

nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung ist beschränkt auf die Veräußerung von 

Aktien, auf die insgesamt ein anteiliger Betrag von höchstens 1 0 % des bei Erteilung dieser Er-

mächtigung oder –  falls dieser Wert geringer ist –  des zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser 

Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Scout24 entfällt. Die Höchstgrenze von 10  % 

des Grundkapitals vermindert sich um den anteil igen Betrag des Grundkapitals, der auf Ak-

tien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung im Rahmen einer Kapitalerhöhung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §  186 Abs.  3 Satz  4 AktG ausgegeben wurden oder 

die zur Bedienung von Options -  oder  Wandlungsrechten oder Options -  oder Wandlungs-

pflichten aus Schuldverschreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die 

Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in sinngemäßer  Anwen-

dung des §  186 Abs.  3 Satz  4 AktG ausgegeben  wurden.  

e) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien sowie auf-

grund der Erwerbsermächtigung gemäß lit.  a) bis lit.  c) erworbene Scout24 -Aktien zur Bedienung von 

Rechten auf den Erwerb oder Pflichten zum Erwerb von Sc out24 -Aktien zu verwenden, die mit Mitglie-

dern des Vorstands im Rahmen der Vorstandsvergütung vereinbart wurden. Das Vorstandsanstellungs -  

oder Organverhältnis muss zum Zeitpunkt des Angebots, der Zusage oder der Übertragung der Scout24 -

Aktien noch bestehe n. Die weiteren Einzelheiten etwaiger Zusagen und Übertragungen, einschließlich 

einer etwaigen direkten Gegenleistung, etwaiger Anspruchsvoraussetzungen und Verfalls -  oder Aus-

gleichsregelungen, insbesondere für Sonderfälle wie die Pensionierung, die Erwerb sunfähigkeit oder 

den Tod, werden vom Aufsichtsrat unter Wahrung der Anforderungen des §  87 AktG festgelegt.  

f) Die Ermächtigungen unter lit.  d), lit.  e) und lit.  g) können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, ein-

zeln oder gemeinsam, die Ermächtigungen unter lit.  d) können auch durch von der Scout24 abhängige 

oder im Mehrheitsbesitz der Scout24 stehende Unter nehmen oder auf deren Rechnung oder auf Rech-

nung der Scout24 handelnde Dritte ausgenutzt werden. Zudem können erworbene eigene Aktien auch 

auf von der Scout24 abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Scout24 stehende Unternehmen übertra-

gen werden.  

g)  Das Bezugsrecht der Aktionäre wird insoweit ausgeschlossen, wie die von der Gesellschaft bereits ge-

haltenen eigenen Aktien sowie die aufgrund der Erwerbsermächtigung gemäß lit.  a) bis lit.  c) erworbe-

nen Scout24 -Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen  unter lit.  d) Nr.  (2) bis (5) und lit.  e) ver-

wendet werden. Darüber hinaus kann der Vorstand im Fall der Veräußerung von Scout24 -Aktien im Rah-

men eines Verkaufsangebots nach lit.  d) Satz  1 Alt. 2 an die Aktionäre der Scout24 das Bezugsrecht der 

Aktionär e mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge ausschließen.  
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Insgesamt darf der auf Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden, 

entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10  % des Grundkapitals nicht überschreiten. Maßgeblich 

ist entweder das zum 17. Juni 202 6 oder das zum Zeitpunkt der Veräußerung der eigenen Aktien vorhan-

dene Grundkapital, wobei auf denjenigen der beiden genannten Zeitpunkte abzustellen ist, zu dem der 

Grundkapitalbetrag am geringsten ist. Auf die vorgenannte 10% -Grenze sind diejenigen Aktien  anzu-

rechnen, die a m oder nach dem 17. Juni 202 6 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre aus einem 

genehmigten Kapital ausgegeben oder auf Grund früherer Ermächtigungen zur Verwendung eigener 

Aktien veräußert worden sind, sowie Aktien, die zur Bedienung von Options -  bzw. Wandlungsrechten 

oder zu r Erfüllung von Options -  bzw. Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen ausgegeben wur-

den oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen am oder nach dem 17. Juni 20 26 unter Aus-

schluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben worden sind. Als Bezugsrechtsausschluss ist auch 

eine Ausgabe oder Veräußerung in unmittelbarer, entsprechender oder sinngemäßer Anwendung von 

§ 186 Abs.  3 Satz  4 AktG anzusehen.  

h) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands aufgrund dieses Hauptversamm-

lungsbeschlusses nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.  

i) Die von der ordentlichen  Hauptversammlung der Scout24  am 5. Juni  2025 erteilte Ermächtigung zum Er-

werb eigener Aktien gemäß §  71 Abs. 1 Nr. 8 AktG wird –  soweit sie nicht bereits ausgenutzt wurde –  mit 

Wirksamwerden dieser Ermächtigung vollumfänglich aufgehoben und ersetzt. Hiervon unberührt blei-

ben die Ermächtigungen der o rdentlichen  Hauptversammlung der Scout24  vom 5. Juni 202 5 zur Verwen-

dung eigener Aktien.  

Der Vorstand hat einen schriftlichen Bericht über den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Verwendung der 

eigenen Aktien gemäß §§  71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs . 4 Satz  2 AktG erstellt, der sich im Anschluss an die Tagesord-

nung unter „Anhang  1 zur Tagesordnung: Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt  8“ findet. Der Bericht 

ist zudem von der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während der gesamten Hauptversammlung 

über die  Internetseite der Gesellschaft  unter https://www.scout24.com/investor -relations/hauptversamm-

lung  zugänglich . 

  

https://www.scout24.com/investor-relations/hauptversammlung
https://www.scout24.com/investor-relations/hauptversammlung


 

Scout24 SE  | Ordentliche Hauptversammlung am 17. Juni 202 6 12 

Anhang  1 zur Tagesordnung:  

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt  8 

 

Bericht gemäß §  71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m . § 186 Abs.  4 Satz  2 AktG zur vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb und 

zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugs -  und des Andienungsrechts  

Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 5. Juni 202 5 unter Tagesordnungspunkt  9 beschlossene Ermächtigung 

zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gilt bis zum 4. Juni  2030 . Sie wurde jedoch bereits teilweise ausgenutzt 

und soll daher durch die zu Tagesordnungspunkt  8 vorgeschlagene Ermächtigung vorzeitig erneuert werden. Der Be-

richt des Vorstands über den Erwerb eigener Aktien seit der letzten ordentlichen Hauptversammlung am 5. Juni 202 5 

unter Ausnutzung der dort unter Tagesordnungspunkt  9 beschlossenen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 

eigene r Aktien ist von der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während der gesamten Hauptversammlung 

über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.scout24.com/investor -relations/hauptversammlung  zu-

gänglich.  

Zu Tagesordnungspunkt  8 der Hauptversammlung am 17. Juni  202 6 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die 

Scout24  SE (nachfolgend „ Scout24 “) gemäß §  71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, bis zum 16. Juni 20 31 eigene Aktien der 

Scout24 im Umfang von bis zu insgesamt 10  % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder –  falls dieser Wert geringer 

ist –  des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Mit Wirksamwerden 

dieser Er mächtigung soll die von der ordentlichen Hauptver sammlung am 5. Juni 202 5 erteilte Ermächtigung zum Er-

werb eigener Aktien aufgehoben werden. Die Ermächtigungen im Hauptversammlungsbeschluss vom 5. Juni  2025 zur 

Verwendung erworbener eigener Aktien bleiben davon unberührt.  

Der Vorstand erstattet gemäß §  71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit §  186 Abs.  4 Satz  2 AktG über die Gründe für den 

Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre beim Erwerb eigener Aktien und für den Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre bei der Ve rwendung eigener Aktien diesen Bericht, der als Bestandteil der Einladung von der Einberufung 

der Hauptversammlung an und auch während der gesamten Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft 

unter https://www.scout24.com/investor -relations/hauptversammlung  zugänglich ist.  

Erwerb eigener Aktien  

Der Erwerb eigener Aktien kann auf Grundlage der unter Punkt  8 der Tagesordnung der diesjährigen Hauptversammlung 

vorgeschlagenen Ermächtigung nach Wahl des Vorstands (i) über die Börse oder auch über ein multilaterales Handels-

system im Sinne von §  2 Abs.  6 Börsengesetz (BörsG) (nachfolgend „ MTF“), (ii) mittels eines öffentlichen Kaufangebots 

bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder (iii) durch Einsatz von Derivaten 

(Put -  oder Call -Optionen oder einer Kombination aus beiden; zusammen nachfolgend „ Derivate “) erfolgen. Der Erwerb 

eigener Aktien über die Börse oder ein MTF genügt nach §  71 Abs. 1 Nr. 8 Satz  4 AktG den Anforderungen an die Gleich-

behandlung der Aktionäre. Beim Erwerb mittels eines öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Auffor-

derung zur Abgabe von Verkaufsangeboten soll nach der vorgeschlagenen Ermächtigung ein (teilweiser) Ausschluss 

des Andienungsrechts der Aktionäre möglich sein. Auch ein Erwerb eigener Aktien mittels Derivaten soll unter Aus-

schluss des Andienungsrechts der Aktionäre möglich sein.  

Erwerb mittels öffentlichem Kaufangebot bzw. öffentlicher Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten  

Bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann es 

dazu kommen, dass die von den Aktionären angebotene Menge an Aktien der Scout24 die von der Scout24 nachgefragte 

Menge an Aktien übersteigt. In  diesem Fall muss eine Zuteilung nach Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine 

bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien je Aktionär 

vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebroche ne Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und 

kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung des Aktienrückkaufs zu erleichtern. Auch eine 

faktische Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so vermieden werden. Im Übrig en soll die Repartierung nach dem 

Verhältnis der angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach Beteiligungsquoten erfolgen können, weil sich das 

https://www.scout24.com/investor-relations/hauptversammlung
https://www.scout24.com/investor-relations/hauptversammlung
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Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwickeln lässt. Schließlich soll eine Run-

dung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung von Aktienbruchteilen vorgesehen werden können. Insoweit 

können die Erwerbsquote und die  Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu erwerbenden Aktien so gerun-

det werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen.  

Erwerb mittels Derivaten  

Weiter sieht die Ermächtigung vor, dass im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien auch Derivate eingesetzt werden kön-

nen. Dabei dürfen unter Einsatz von Derivaten maximal eigene Aktien bis insgesamt 5  % des zum Zeitpunkt der Be-

schlussfassung oder –  falls dieser Betrag niedriger ist –  des zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung beste-

henden Grundkapitals erworben werden. Durch diese zusätzliche Handlungsalternative erweitert die Scout24 ihre Mög-

lichkeiten, den Erwerb eigener Aktien optimal zu strukturieren.  

Erfolgt der Erwerb durch Einsatz von Derivaten, müssen die Derivatgeschäfte mit einem Kreditinstitut oder einem an-

deren die Voraussetzungen des §  186 Abs.  5 Satz  1 AktG erfüllenden Unternehmen (zusammen nachfolgend „ Emissions-

unternehmen “) abgeschlossen werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Derivate nur mit Aktien bedient werden, 

die von dem Emissionsunternehmen zuvor unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes über die Börse zu einem 

Preis erworben wurden, der den im Zeitpunkt  des Abschlusses des  börslichen Geschäfts aktuellen Kurs der Aktie im 

XETRA -Handel (oder einem funktional vergleichbaren Nachfolgesystem von XETRA) an der Frankfurter Wertpapierbörse 

nicht wesentlich über -  oder unterschreitet und den am Börsentag, an dem der Abschluss des börslichen Geschäfts er-

folgte, durch die Eröffnungsauktion ermittelten Börsenkurs der Akt ie im XETRA -Handel (oder einem funktional ver-

gleichbaren Nachfolgesystem von XETRA) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10  % überschreitet und 

um nicht m ehr als 20  % unterschreitet. Der in dem Derivatgeschäft vereinbarte Preis (ohne Erwerbsnebenkosten) für den 

Erwerb einer Aktie bei Ausübung der Optionen (Ausübungspreis) darf sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung einer 

erhaltenen bzw. gezahlten Options prämie den am Börsentag des Abschlusses des Derivatgeschäfts durch die Eröff-

nungsauktion ermittelten Börsenkurs der Aktie im XETRA -Handel (oder einem funktional vergleichbaren Nachfolgesys-

tem von XETRA) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10  % überschreiten und um nicht mehr als 20  % 

unterschreiten.  

Für die Scout24 kann es von Vorteil sein, Put -Optionen zu veräußern oder Call -Optionen zu erwerben, anstatt unmittel-

bar Aktien der Scout24 zu erwerben.  

Bei Einräumung einer Put -Option gewährt die Scout24 dem Erwerber der Put -Option das Recht, Aktien der Scout24 zu 

einem in der Put -Option festgelegten Preis (Ausübungspreis) an die Scout24 zu verkaufen. Die Scout24 ist als sogenann-

ter Stillhalter im Falle d er Ausübung der Put -Option verpflichtet, die in der Put -Option festgelegte Anzahl von Aktien 

zum Ausübungspreis zu erwerben. Als Gegenleistung dafür erhält die Scout24 bei Einräumung der Put -Option eine Op-

tionsprämie. Die Ausübung der Put -Option ist für de n Berechtigten dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie 

der Scout24 zum Zeitpunkt der Ausübung unter dem Ausübungspreis liegt. Wird die Put -Option ausgeübt, fließt die Li-

quidität am Ausübungstag ab. Die vom Erwerber der Put -Option gezahlte Opt ionsprämie vermindert den von der 

Scout24 für den Erwerb der Aktie insgesamt erbrachten Gegenwert. Der Einsatz von Put -Optionen beim Aktienrückkauf 

kann etwa sinnvoll sein, wenn die Scout24 bei niedrigen Kursen beabsichtigt, eigene Aktien zu erwerben, sich  aber über 

den optimalen Zeitpunkt für den Rückkauf, also den Zeitpunkt des günstigsten Kurses der Aktie der Scout24, nicht sicher 

ist. Für die Gesellschaft kann es hier vorteilhaft sein, Put -Optionen zu veräußern, deren Ausübungspreis unter dem Kurs 

der A ktie der Scout24 zum Zeitpunkt des Abschlusses des Put -Optionsgeschäfts liegt. Der Einsatz von Put -Optionen 

bietet dabei insbesondere den Vorteil, dass der Rückkauf –  im Vergleich zum sofortigen Rückkauf –  auf einem niedrige-

ren Preisniveau erfolgt. Wird di e Option nicht ausgeübt, kann die Scout24 auf diese Weise keine eigenen Aktien erwer-

ben. Ihr verbleibt jedoch die am Abschlusstag vereinnahmte Optionsprämie.  

Beim Erwerb einer Call -Option erhält die Scout24 gegen Zahlung einer Optionsprämie das Recht, eine vorher festge-

legte Anzahl an Aktien zu einem vorher festgelegten Preis (Ausübungspreis) vom Veräußerer der Option, dem Stillhalter, 

zu kaufen. Die Scout24 ka uft also das Recht, eigene Aktien zum Ausübungspreis zu erwerben. Als Gegenleistung dafür 

gewährt die Scout24 dem Stillhalter beim Kauf der Call -Option eine Optionsprämie. Die Ausübung der Call -Option ist für 

die Scout24 dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie der Scout24 über dem Ausübungspreis liegt, da sie die 

Aktien dann zu dem niedrigeren Ausübungspreis vom Stillhalter kaufen kann. Durch den Erwerb von Call -Optionen kann 
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sich die Scout24 gegen steigende Aktienkurse absichern. Zusätzlich wird die Liquidität der Scout24 geschont, da erst 

bei Ausübung der Call -Optionen der festgelegte Erwerbspreis für die Aktien gezahlt werden muss.  

Eine von der Scout24 gezahlte Call -Optionsprämie darf nicht wesentlich über und eine von der Scout24 vereinnahmte 

Put -Optionsprämie darf nicht wesentlich unter dem nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten 

theoretischen Marktwert der jewei ligen Optionen liegen, bei dessen Ermittlung unter anderem der vereinbarte Aus-

übungspreis zu berücksichtigen ist.  

Werden eigene Aktien unter Einsatz von Derivaten unter Beachtung der vorstehenden Regelungen erworben, ist ein 

Recht der Aktionäre, solche Derivatgeschäfte mit der Scout24 abzuschließen, ausgeschlossen.  

Aktionäre haben ein Recht auf Andienung ihrer Aktien nur, soweit die Scout24 ihnen gegenüber aus den Derivatgeschäf-

ten zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht ist ausgeschlossen.  

Die Laufzeit der einzelnen Derivate darf insgesamt einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Tag des Abschlusses des 

Derivatgeschäfts nicht überschreiten und muss in jedem Fall mit der Laufzeit der Ermächtigung, d.h. am 16. Juni 20 31, 

enden. Sie muss so gewählt werden, dass der Erwerb der eigenen Aktien bei Ausübung  der Derivate nicht nach dem 

16. Juni  2031 erfolgen kann.  

Durch die beschriebene Festlegung von Optionsprämie und Ausübungspreis werden die Aktionäre bei dem Erwerb ei-

gener Aktien unter Einsatz von Put -  und Call -Optionen wirtschaftlich nicht benachteiligt. Da die Scout24 einen fairen 

Marktpreis vereinnahmt bzw. b ezahlt, geht den an den Derivatgeschäften nicht beteiligten Aktionären kein Wert verlo-

ren. Dies entspricht im Wesentlichen der Stellung der Aktionäre bei einem Aktienrückkauf über die Börse, bei dem nicht 

alle Aktionäre tatsächlich Aktien an die Scout24 ve rkaufen können. Insofern liegen Voraussetzungen vergleichbar denen 

des §  186 Abs.  3 Satz  4 AktG vor, wonach ein Bezugsrechtsausschluss dann gerechtfertigt ist, wenn die Vermögensinte-

ressen aufgrund marktnaher Preisfestsetzung gewahrt sind.  

Verwendung eigener Aktien  

Die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien sowie die aufgrund der vorgeschlagenen Erwerbsermäch-

tigung erworbenen eigenen Aktien sollen auch unter Ausschluss des Bezugsrechts neben einer Veräußerung über die 

Börse gemäß Tagesordnungspunkt  8 (lit. d) Ziffern 2 bis 5) wie folgt verwendet werden dürfen:  

Veräußerung gegen Sachleistungen (Ziffer  2)) 

Die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien sowie die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses erwor-

benen eigenen Aktien sollen gegen Sachleistungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden 

können. Die Scout24 wird dadur ch in die Lage versetzt, von der Gesellschaft bereits gehaltene eigene Aktien sowie die 

erworbenen eigenen Aktien gegen Sachleistungen, insbesondere im Rahmen von Zusammenschlüssen mit anderen Un-

ternehmen oder als Gegenleistung für den (auch mittelbaren) E rwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmenstei-

len, Anteilen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermö-

gensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Scout24 oder von dieser abhängige oder im Mehrheitsbesitz 

der Scout24 stehende Unternehmen, anbieten, veräußern und übertragen zu können. Die Praxis zeigt, dass sowohl auf 

den internationalen als auch auf den nationalen Märkten als Gegenleistung für attraktive Akquisitionsobjekte häufig die 

Verschaffu ng von Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangt wird. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt der 

Scout24 den notwendigen Handlungsspielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Zusammenschluss mit anderen Un-

ternehmen sowie zum Erwerb von Unternehmen, Be trieben, Unternehmensteilen, Anteilen an Unternehmen oder sons-

tigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen, einschließlich Forde-

rungen gegen die Scout24 oder von dieser abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Scout24 s tehende Unternehmen , 

schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei 

der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemes-

sen gewahrt werden. Der Vor stand wird sich bei der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung gewährten Aktien 

am Börsenpreis der Scout24 -Aktien orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist hierbei nicht 

vorgesehen, insbesondere , um einmal er zielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenpreises 

in Frage zu stellen.  
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Bedienung von Erwerbsrechten oder -pflichten (Ziffer  3)) 

Die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien sowie die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses erwor-

benen eigenen Aktien sollen zudem unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Bedienung von Options -  bzw. 

Wandlungsrechten oder zur Erfü llung von Options -  bzw. Wandlungspflichten aus von der Scout24 oder von dieser ab-

hängigen oder im Mehrheitsbesitz der Scout24 stehenden Unternehmen ausge gebenen Options -  oder Wandelschuld-

verschreibungen verwendet werden können. Es kann zweckmäßig sein, ans telle neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung 

ganz oder teilweise eigene Aktien zur Bedienung solcher Erwerbsrechte oder -pflichten einzusetzen. Insoweit handelt 

es sich zudem um ein geeignetes Mittel, um einer Verwässerung des Kapitalbesitzes und des Stimm rechts der Aktionäre 

entgegenzuwirken, wie sie in gewissem Umfang bei der Bedienung solcher Erwerbsrechte oder -pflichten mit neu ge-

schaffenen Aktien eintreten kann.  

Verwendung im Rahmen von aktienbasierten Vergütungs -  bzw. Belegschaftsaktienprogrammen (Ziffer  4)) 

Die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien sowie die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses erwor-

benen eigenen Aktien sollen außerdem unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auch im Zusammenhang mit 

aktienbasierten Vergütungs -  bzw. B elegschaftsaktienprogrammen der Scout24 oder von dieser abhängigen oder im 

Mehrheitsbesitz der Scout24 stehenden Unternehmen verwendet werden können. Dabei sollen die eigenen Aktien an 

Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Scout24 oder von dieser  abhängigen oder im Mehrheitsbesitz der 

Scout24 stehenden Unternehmen stehen oder standen, sowie an Organmitglieder der  von  Scout24 abhängigen oder im 

Mehrheitsbesitz der Scout24 stehenden Unternehmen übertragen werden dürfen. Das Arbeits -  bzw. Anstellungs -  oder 

Organverhältnis muss zum Zeitpunkt des Angebots, der Zusage oder der Übertragung der Aktien noch bestehen. Die 

Ausgabe eigener Aktien an Mitarbeiter, in der Regel unter der Auflage e iner mehrjährigen angemessenen Sperrfrist, liegt 

im Interesse der Scout24 und ihrer Aktionäre, da hierdurch die Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen und 

damit die Steigerung d es Unternehmenswertes gefördert werden. Die Nutzung vorhandener eigener Aktien als aktien-

kurs -  und wertorientierte Vergütungsbestandteile statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann für die 

Scout24 zudem wirtschaftlich sinnvoll sein. Bei der Be messung des von Mitarbeitern zu entrichtenden Kaufpreises kann 

eine bei Mitarbeiteraktien übliche und am Unternehmenserfolg orientierte angemessene Vergünstigung gewährt wer-

den. Aktien können den vorgenannten Personen und Organmitgliedern auch im Zusammenh ang mit entsprechenden 

Programmen unentgeltlich angeboten, zugesagt und übertragen werden.  

Veräußerung gegen Barzahlung (Ziffer  5)) 

Die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien sowie die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses erwor-

benen eigenen Aktien sollen ferner außerhalb der Börse gegen Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts veräu-

ßert werden können. Voraussetzun g dafür ist, dass die Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von 

Aktien der Scout24 gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Er-

mächtigung wird von der in §  71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in e ntsprechender Anwendung des §  186 Abs.  3 Satz  4 AktG zugelasse-

nen Möglichkeit zum vereinfachten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Dem Gedanken des Verwässerungs-

schutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis  veräußert werden dürfen, 

der den maßgeblichen Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungsprei-

ses für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom 

Bör senpreis nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig bemessen.  

Die Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §  186 Abs.  3 Satz  4 AktG 

veräußerten Aktien insgesamt 10  % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen. Maßgeblich ist das bei Erteilung der 

Ermächtigung oder –  falls dieser Wert geringer ist –  das zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung bestehende 

Grundkapital. Die Höchstgrenze von 10  % des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapi-

tals, der auf Aktien der Scout24 entfällt, die während d er Laufzeit dieser Ermächtigung im Rahmen einer Kapitalerhö-

hung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §  186 Abs.  3 Satz  4 AktG ausgegeben wurden oder die zur Bedienung 

von Options -  oder Wandlungsrechten oder Options -  oder Wandlungspflichten aus Schuldver schreibungen ausgegeben 

wurden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in ent-

sprechender Anwendung von §  186 Abs.  3 Satz  4 AktG ausge geben wurden. Durch die Anrechnungen wird sicherge-

stellt, dass erwo rbene eigene Aktien nicht unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend §  186 Abs.  3 Satz  4 AktG 

veräußert werden, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10  % des Grundkapitals das Bezugsrecht 
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der Aktionäre in unmittelbarer, entsprechender oder sinngemäßer Anwendung von §  186 Abs.  3 Satz  4 AktG ausge-

schlossen wird. Mit dieser Beschränkung und dem Umstand, dass sich der Ausgabepreis am Börsenkurs zu orientieren 

hat, werden die Vermögens - und Stim mrechtsinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt. Die Aktionäre haben 

grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Kauf von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Die Er-

mächtigung liegt im Interesse der Scout24, weil sie ihr zu größerer  Flexibilität durch die Möglichkeit einer kurzfristigen 

Mittelaufnahme verhilft.  

Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge (lit.  g) Satz  2) 

Für den Fall der Veräußerung von eigenen Aktien durch Angebot an alle Aktionäre der Scout24 soll der Vorstand ermäch-

tigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszuschließen. Die 

Möglichkeit des Ausschlus ses des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, ein technisch durchführbares Bezugs-

verhältnis darzustellen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien werden 

entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger  Weise bestmöglich für die Scout24 verwertet. Der mögliche Ver-

wässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering.  

Ermächtigung des Aufsichtsrats (lit.  e))  

Darüber hinaus soll der Aufsichtsrat ermächtigt werden, die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien 

sowie die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre zur Erfüllung von R echten der Mitglieder des Vorstands auf Gewährung von Aktien der Scout24 zu verwenden, 

die er diesen Mitgliedern des Vorstands im Rahmen der Regelung der Vorstandsvergütung eingeräumt hat. Die Einräu-

mung solcher Rechte kann bereits im Anstellungsvertrag vo rgesehen sein oder es können solche Rechte durch geson-

derte Vereinbarung eingeräumt werden, wobei der Abschluss einer gesonderten Vereinbarung aus Sicht des Vorstands-

mitglieds (ganz oder teilweise) freiwillig oder verpflichtend sein kann. Das Vorstandsanst ellungs -  oder Organverhältnis 

muss zum Zeitpunkt des Angebots, der Zusage oder der Übertragung der Aktien der Scout24 noch bestehen. Die weite-

ren Einzelheiten etwaiger Zusagen und Übertragungen, einschließlich einer etwaigen direkten Gegenleistung, etwaige r 

Anspruchsvoraussetzungen und Verfalls -  oder Ausgleichsregelungen, insbesondere für Sonderfälle wie die Pensionie-

rung, die Erwerbsunfähigkeit oder den Tod, werden vom Aufsichtsrat unter Wahrung der Anforderungen des  § 87 und 

des §  87a Abs.  2 AktG festgelegt.  

Durch die Abgabe von Aktien an Vorstandsmitglieder kann deren Bindung an die Scout24 erhöht werden. Zugleich ist es 

so etwa möglich, variable Vergütungsbestandteile zu schaffen, bei denen die Auszahlung einer Tantieme nicht in bar, 

sondern in Aktien erfolg t, die dann jedoch mit einer Haltefrist versehen werden, während der eine Veräußerung der Ak-

tien durch das betreffende Vorstandsmitglied ausgeschlossen ist. Durch solche oder vergleichbare Gestaltungen kann 

dem Ziel einer angemessenen Vorstandsvergütung na ch §  87 Abs.  1 AktG Rechnung getragen werden, die eine Berück-

sichtigung nicht nur positiver, sondern auch negativer Entwicklungen bei der Vorstandsvergütung verlangen. Durch die 

Gewährung von Aktien mit einer mehrjährigen Veräußerungssperre oder vergleichb are Gestaltungen kann dabei insbe-

sondere neben dem Bonus -  ein echter Malus -Effekt im Fall von negativen Entwicklungen geschaffen werden. Es handelt 

sich also um ein Instrument, das im Interesse der Scout24 und der Aktionäre eine größere wirtschaftliche Mit verantwor-

tung der Vorstandsmitglieder herbeiführen kann.  

Ausübung der Ermächtigung  

Die Ermächtigungen unter lit.  d), lit.  e) und lit.  g) des Ermächtigungsbeschlusses können einmal oder mehrmals, ganz 

oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam, die Ermächtigungen unter lit.  d) des Ermächtigungsbeschlusses können auch 

durch abhängige oder im M ehrheitsbesitz der Scout24 stehende Unternehmen oder auf deren Rechnung oder auf Rech-

nung der Scout24 handelnde Dritte ausgenutzt werden. Zudem können erworbene eigene Aktien auch auf von der 

Scout24 abhängige oder in deren Mehrheitsbesitz stehende Unterne hmen übertragen werden.  

Begrenzung des Volumens des Bezugsrechtsausschlusses  

Die vorgeschlagenen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss sind jedoch hinsichtlich des Volumens des Bezugs-

rechtsausschlusses begrenzt. Insgesamt darf der auf Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ver-

äußert werden, entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10  % des Grundkapitals nicht überschreiten. Maßgeblich 
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ist entweder das zum 17. Juni 202 6 oder das zum Zeitpunkt der Veräußerung der eigenen Aktien vorhandene Grundkapi-

tal, wobei auf denjenigen der beiden genannten Zeitpunkte abzustellen ist, zu dem der Grundkapitalbetrag am gerings-

ten ist. Auf die vorgenannte 10% -Grenze sind diejenigen Aktien  anzurechnen, die am oder nach dem 17. Juni 202 6 unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre aus einem genehmigten Kapital ausgegeben oder auf Grund früherer Er-

mächtigungen zur Verwendung eigener Aktien veräußert worde n sind, sowie Aktien, die zur Bedienung von Options - 

bzw. Wandlungsrechten oder zur Erfüllung von Options -  bzw. Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen ausge-

geben wurden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen am oder nach dem 17. Juni 202 6 unter Aus-

schluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben worden sind. Als Bezugsrechtsausschluss ist auch eine Ausgabe 

oder Veräußerung in unmittelbarer, entsprechender oder sinngemäßer Anwendung von §  186 Abs.  3 Satz  4 AktG anzu-

sehen. Damit ist die  mögliche Verwässerung der Aktionäre, die sich aus den vorgeschlagenen Ermächtigungen zum Be-

zugsrechtsausschluss ergeben kann, insgesamt begrenzt. Dabei werden auf die Grenze insbesondere auch unter Be-

zugsrechtsausschluss aus genehmigtem Kapital ausgegeben e Aktien sowie Aktien aus bedingtem Kapital  angerechnet, 

auf die sich Options -  bzw. Wandlungsrechte oder Options -  bzw. Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen be-

ziehen, die am oder nach dem 17. Juni 202 6 unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben worden sind.  

Schlussbemerkungen  

Der Aufsichtsrat kann im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands auf-

grund des vorgeschlagenen Ermächtigungsbeschlusses nach §  71 Abs. 1 Nr. 8 AktG nur mit seiner Zustimmung vorge-

nommen werden dürfen.  

Es ist vorgesehen, dass mit Wirksamwerden der neuen Ermächtigung die von der ordentlichen Hauptversammlung am 

5. Juni 202 5 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien aufgehoben wird. Die Ermächtigungen im Hauptver-

sammlungsbeschluss vom 5. Juni 202 5 zur Verwendung eigen er Aktien sollen dagegen von den  neuen Ermächtigung en  

unberührt bleiben. Denn von der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung am 5. Juni 202 5 zum Erwerb eige-

ner Aktien ist teilweise  Gebrauch gemacht worden. Für diese Aktien sollen die von der Hauptversammlung am 

5. Juni  2025 beschlossenen Ermächtigungen zur Verwendung der Aktien aufrechterhalten werden.  

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat die Möglichkeit des Bezugsrechtsaus-

schlusses in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des bei Ausnutzung der 

betreffenden Ermächtigungen zu Laste n der Aktionäre möglichen Verwässerungseffekts für sachlich gerechtfertigt 

und gegenüber den Aktionären für angemessen.  

Bei der Entscheidung über die Verwendung der eigenen Aktien wird sich der Vorstand allein von den Interessen der Ak-

tionäre und der Scout24 leiten lassen. Nach einer Ausnutzung der Ermächtigung en  wird der Vorstand der nächsten 

Hauptversammlung über die Ausnutzung berichten.  
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B. 

Weitere Angaben zur Einberufung  

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 

73.500.000 ,00  EUR und ist eingeteilt in 73.500.000 Stückaktien, von denen grundsätzlich jede eine Stimme ge-

währt. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte beträgt daher im Zeitpunkt der Einberufung 73.500.000 (An-

gabe gemäß §  49 Abs.  1 Satz  1 Nr. 1 WpHG). 

2. Voraussetzungen für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts  

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts –  selbst oder durch Bevollmäch-

tigte –  sind gemäß §  15 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktien-

register eingetragen sind und die sich rechtzeitig, das heißt  

spätestens bis zum 10. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ),  

bei der Gesellschaft  unter der Adresse  

Hauptversammlung Scout24 SE  

c/o ADEUS Aktienregister -Service -GmbH  

Postfach 57 03 64  

22772 Hamburg  

oder  per E-Mail unter der E -Mail-Adresse  hv@adeus.de  

oder unter Nutzung des passwortgeschützten Online -Service  der Gesellschaft, der unter der Internetadresse  

https://www.scout24.com/investor -relations/hauptversammlung  

zugänglich ist, angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§  126b BGB) und muss in deutscher 

oder englischer Sprache abgefasst sein. Für die Fristwahrung ist der Zugang der Anmeldung bei der Gesell-

schaft maßgeblich.  

Nach Anmeldung wird dem Aktionär beziehungsweise seinem Bevollmächtigten eine Eintrittskarte zur Haupt-

versammlung zugesandt.  

Neben den vorgenannten Wegen kann die Anmeldung  auch gemäß §  67c AktG durch Intermediäre über SWIFT 

übermittelt werden . Autorisierte SWIFT -Teilnehmer nutzen dazu jeweils bitte:  

BIC: ADEUDEMMXXX  (SWIFT -Code) . 

Instruktionen über SWIFT sind nur gemäß ISO 20022 möglich. Die Aktionärsnummer (Company Register Share-

holder Identification) muss Teil einer gültigen Instruktion sein. Die  Anmeldung ist bei ihrer Übermittlung über 

SWIFT zwingend mit eine r Eintrittskartenbestellung für den Aktionär oder einen Bevollmächtigten oder mit ei-

ner Vollmachts -  und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu ver-

binden. Die  gemäß §  67c AktG durch Intermediäre über SWIFT übermittelte Anmeldung muss unter Nutzung des 

vorgenannten SWIFT -Codes  bis zum letzten Anmeldetag, das heißt spätestens bis zum 10. Juni 2026, 24:00 Uhr 

(MESZ ) (SWIFT Enrolment Market Deadline), bei der Gesellschaft zugehen . Danach sind Änderungen der so  in 

mailto:hv@adeus.de
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Verbindung mit der Anmeldung übermittelten Eintrittskartenbestellungen und Vollmachts -  und Weisungser-

teilungen noch möglich ; diese  müssen bei Übermittlung gemäß §  67c AktG durch Intermediäre über SWIFT un-

ter Nutzung des vorgenannten SWIFT -Codes spätestens bis zum 16.  Juni 2026, 12 :00 Uhr (MESZ) (SWIFT Vote 

Market Deadline), bei der Gesellschaft zugehen . 

Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen nach §  67 Abs.  2 Satz  1 AktG Rechte und Pflichten aus Aktien nur für und 

gegen den im Aktienregister Eingetragenen. Das Teilnahmerecht und das Stimmrecht setzen demgemäß auch 

voraus, dass eine Eintragung als Aktionär im Aktienregister noch am Tag der Hauptversammlung besteht. Hin-

sichtlich der Anzahl der einem Aktionär zustehenden Stimmrechte ist der am Tag der Hauptvers ammlung im 

Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden aller-

dings in der Zeit vom 11 . Juni 2026, 0:00  Uhr (MESZ), bis zum Ablauf des Tags der Hauptversammlung, also bis 

zum 17 . Juni 2026, 24:00  Uhr (MESZ) , keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen. Deshalb ent-

spricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem Stand zum Ablauf des 

10. Juni 2026 (sogenanntes Technical Record Date).  Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversamm-

lung nicht gesperrt oder blockiert. Aktionäre können daher über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung zur 

Hauptversammlung und ungeachtet des Umschreibestopps weiter frei verfügen.  

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater im Sinne von §  134a AktG sowie gemäß §  135 Abs.  8 

AktG den Intermediären gleichgestellte Personen dürfen das Stimmrecht für Namensaktien, die ihnen nicht ge-

hören, als deren Inhaber sie aber im Aktien register eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung ausü-

ben. Einzelheiten zu dieser Ermächtigung finden sich in §  135 AktG.  

3. Nutzung des passwortgeschützten Online -Service  

Der passwortgeschützte Online -Service der Gesellschaft, der unter der Internetadresse 

https://www.scout24.com/investor -relations/hauptversammlung  zugänglich ist, kann für die vorstehend 

genannte Anmeldung genutzt werden. Auch das Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl und das Ver-

fahren für die Vollmachts -  und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, die beide 

nachfolge nd dargestellt sind, sehen die Möglichkeit der Nutzung des passwortgeschützten Online -Service der 

Gesellschaft vor. Zusätzlich haben Aktionäre die Möglichkeit, über den passwortgeschützten Online -Service 

eine Eintrittskarte für sich oder einen bevollmächti gten Dritten zu bestellen.  

Für die Nutzung des passwortgeschützten Online -Service der Gesellschaft ist neben der Aktionärsnummer ein 

Passwort erforderlich. Aktionäre, die sich bereits für den E -Mail-Versand der Einladung zur Hauptversammlung 

registriert haben, erhalten mit der Einla dungs -E-Mail zur Hauptversammlung ihre Aktionärsnummer und müs-

sen das bei der Registrierung gewählte Passwort verwenden. Den übrigen Aktionären werden die individuellen 

Zugangsdaten zusammen mit der Mitteilung über die Einberufung der Hauptversammlung per Post übersandt, 

sofern sie zu Beginn des 27. Mai 2026 im Aktienregister eingetragen sind.  Aktionäre, deren Eintragung erst spä-

ter erfolgt, erhalten ihre Zugangsdaten auf Anforderung von der Gesellschaft. Die Anforderung kann an die in 

Ziffer  2 für die Anmeldung angegebene Adresse oder E -Mail-Adresse gerichtet werden.  

Der passwortgeschützte Online -Service enthält eine vorgegebene Dialogführung mit Online -Formularen. Wei-

tere Informationen zu dem Verfahren bei Nutzung des passwortgeschützten Online -Service der Gesellschaft 

finden sich auf der Internetseite der Gesellschaf t unter https://www.scout24.com/investor -relations/haupt-

versammlung . 

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl  

Aktionäre haben, sofern die unter Ziffer  2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind, die Möglichkeit, schriftlich 

oder im Wege elektronischer Kommunikation ihre Stimmen abzugeben, ohne an der Hauptversammlung teilzu-

nehmen („ Briefwahl “). Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen müssen spätestens bis zum 16.  Juni 2026, 

24:00  Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft per Post  unter der in Ziffer  2 genannten Adresse oder über den passwort-

geschützten Online -Service der Gesellschaft zugehen. Per E -Mail ist die Übermittlung von Briefwahlstimmen 

noch bis zum Ende der Generaldebatte an die unter Ziffer  2 genannte E -Mail-Adresse mögl ich.  

https://www.scout24.com/investor-relations/hauptversammlung
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Für eine Änderung und einen Widerruf der Stimmabgabe durch Briefwahl gelten die vorstehenden Angaben zu 

den Möglichkeiten der Übermittlung und zu den Fristen entsprechend.  In allen diesen Fällen ist der Zugang der 

Änderung oder des Widerrufs bei der Gesellschaft entscheidend . De r Widerruf von Briefwahlstimmen durch 

den Aktionär oder einen Bevollmächtigten ist darüber hinaus auch noch in der Hauptversammlung an der Ein -  

und Ausgangskontrolle in Textform (§  126b BGB) möglich. Nur nach einem ausdrücklichen Wid erruf der Brief-

wahlstimmen können Stimmen in der Hauptversammlung abgegeben werden.  

Die Abgabe von Stimmen durch Briefwahl ist auf die Abstimmung über von der Gesellschaft bekanntgemachte 

Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat, einschließlich eines etwaigen von Vorstand und Auf-

sichtsrat entsprechend der Bekanntmachung ange passten Gewinnverwendungsvorschlags, sowie auf Ab-

stimmungen über von der Gesellschaft mit einer Ergänzung der Tagesordnung gemäß Art.  56 SE -Verordnung, 

§ 50 Abs.  2 SE -Ausführungsgesetz, §  122 Abs.  2 AktG, als Gegenantrag nach §  126 Abs.  1 AktG oder als Wah lvor-

schlag nach §  127 AktG bekanntgemachte Beschlussvorschläge von Aktionären beschränkt.  

Bevollmächtigte, einschließlich bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater 

im Sinne von §  134a AktG oder gemäß §  135 Abs.  8 AktG den Intermediären gleichgestellte Personen, können 

ebenfalls die Briefwahl nach den vorstehend be schriebenen Regelungen unter Einhaltung der genannten Fris-

ten nutzen.  

5. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte  

Aktionäre können, sofern die unter Ziffer  2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind, ihr Stimmrecht auch durch 

einen Bevollmächtigten –  zum Beispiel einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsbera-

ter im Sinne von §  134a AktG, eine gemäß § 135 Abs.  8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person oder die 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter –  ausüben lassen. Die Erteilung einer Vollmacht ist so-

wohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig und kann schon vor der Anm eldung erfolgen. Zur 

Vollmachtserteilung kommen sowohl Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber 

der Gesellschaft in Betracht. Der Bevollmächtigte kann im Grundsatz, das heißt, soweit nicht das Gesetz, der 

Vollmachtgeber oder der B evollmächtigte Einschränkungen oder sonstige Besonderheiten vorsehen, das 

Stimmrecht in der gleichen Weise ausüben, wie es der Aktionär selbst könnte.  

Weder vom Gesetz noch nach der Satzung der Gesellschaft wird für die Erteilung der Vollmacht die Nutzung 

bestimmter Formulare verlangt. Jedoch bitten wir im Interesse einer reibungslosen Abwicklung, bei einer Voll-

machtserteilung durch Erklärung gegenüber d er Gesellschaft stets die bereitgestellten Formulare zu verwen-

den. Formulare, die zur Erteilung einer Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen verwendet werden können, 

werden den Aktionären zusammen mit dem Anmeldebogen zugesandt. Zu den Besonderheiten beim passwort-

geschützten Online -Service, über den mit der Eintrittskartenbestellung zugleich eine Bevollmächtigung vor-

genommen werden kann, siehe Ziffer  3. Zu den Besonderheiten bei der Nutzung von SWIFT siehe unter Ziffer  2. 

Wenn die Erteilung der Vollmacht nicht dem Anwendungsbereich des §  135 AktG unterliegt (also wenn die Voll-

macht nicht einem Intermediär, einer Aktionärsvereinigung, einem Stimmrechtsberater im Sinne von 

§ 134a AktG oder einer gemäß §  135 Abs.  8 AktG den In termediären gleichgestellten Person erteilt wird und die 

Erteilung der Vollmacht auch nicht sonst dem Anwendungsbereich des §  135 AktG unterliegt), gilt: Die Erteilung 

der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellsc haft bedürfen der 

Textform (§  126b BGB).  

Bei der Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern im Sinne von 

§ 134a AktG sowie gemäß §  135 Abs.  8 AktG den Intermediären gleichgestellten Personen besteht weder nach 

§ 134 Abs.  3 Satz  3 AktG noch nach der Satzung der  Gesellschaft ein Formerfordernis; allerdings sind im Rahmen 

der für sie bestehenden aktienrechtlichen Sonderregelungen (§  135 AktG) in der Regel Besonderheiten zu be-

achten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Gemäß §  135 Abs.  1 Satz 2 und Abs.  8 AktG 

darf die Vollmacht nur einem bestimmten Intermediär, einer bestimmten Aktionärsvereinigung, einem be-

stimmten Stimmrechtsberater im Sinne von §  134a AktG oder einer bestimmten gemäß §  135 Abs.  8 AktG den 
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Intermediären gleichgestellten Person erteilt werden und ist von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festzu-

halten; sie muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen 

enthalten. Auf das besondere Verfahren nach §  135 Abs.  1 Satz  5 AktG wird hingewiesen.  

Die Erteilung und ein etwaiger Widerruf der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft können der 

Gesellschaft  bis zum 16.  Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), per Post oder per E -Mail jeweils an die unter Ziffer  2 ge-

nannte Adresse oder über den passwortgeschützten Online -Service der Gesellschaft übermittelt werden.  

Neben den vorgenannten Wegen können die Erteilung und ein etwaiger  Widerruf der Vollmacht auch gemäß 

§ 67c AktG durch Intermediäre über SWIFT übermittelt werden , soweit für die betreffenden Aktien bereits die 

Anmeldung gemäß §  67c AktG durch einen Intermediär über SWIFT ordnungsgemäß übermittelt wurde  (siehe 

dazu unter Ziffer  2). Die Erteilung und ein etwaiger Widerruf der Vollmacht , die gemäß § 67c AktG durch Inter-

mediäre über SWIFT übermittelt werden, müssen unter Nutzung des in Ziffer  2 genannten SWIFT -C odes spä-

testens bis zum 16. Juni 2026, 12 :00 Uhr (MESZ) (SWIFT Vote Market Deadline), bei der Gesellschaft zugehen . 

Darüber hinaus können die Erteilung und ein etwaiger Widerruf der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der 

Gesellschaft auch noch in der Hauptversammlung bis zum Ende der Generaldebatte an der Ein -  und Ausgangs-

kontrolle erfolgen.  

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt, ist ein zusätzlicher Nachweis der Be-

vollmächtigung nicht erforderlich. Wird hingegen die Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem Bevollmäch-

tigten erteilt, kann die Gesellschaft einen Na chweis der Bevollmächtigung verlangen, soweit sich nicht –  für 

den Fall, dass die Erteilung der Vollmacht dem Anwendungsbereich des §  135 AktG unterliegt –  aus §  135 AktG 

etwas anderes ergibt.  

Ein Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft bereits vor der Hauptversammlung übermittelt wer-

den. Für eine Übermittlung des Nachweises bieten wir Ihnen als einen Weg elektronischer Kommunikation ge-

mäß §  134 Abs.  3 Satz  4 AktG die Übermittlung pe r E -Mail an die unter Ziffer  2 genannte E -Mail-Adresse 

(hv@adeus.de ) an.  

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Anmeldung nur dann eindeutig zugeordnet werden, wenn ihm 

bzw. der E -Mail entweder der Name und die Adresse des Aktionärs oder die Aktionärsnummer zu entnehmen 

sind.  

Bitte weisen Sie Ihre Bevollmächtigten auf die Informationen zum Datenschutz hin (siehe unten 12.).  

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, ist die Gesellschaft unter den Voraussetzungen von §  134 

Abs.  3 Satz  2 AktG in Verbindung mit Art.  10 Abs.  2 der Aktionärsrechterichtlinie (Richtlinie 2007/36/EG des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vo m 11. Juli 2007 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären 

in börsennotierten Gesellschaften) berechtigt, eine oder mehrere von diesen zurückweisen.  

6. Besonderheiten bei Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft  

Wir bieten unseren Aktionären an,  sofern die unter Ziffer  2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind, sich bei der 

Stimmrechtsausübung durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter 

in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Sollen die von der Gesellschaft  benannten Stimmrechtsvertreter 

bevollmächtigt werden, muss der Aktionär neben einer Vollmacht auch Weisungen für die Ausübung des 

Stimmrechts erteilen. Ohne Erteilung entsprechender Weisungen werden die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter von der Vollmacht keinen Gebrauch machen. Die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Vollmach-

ten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertrete r müssen spätestens bis zum 

16. Juni 2026, 24:00  Uhr (MESZ), per Post unter der unter Ziffer  2 genannten Adresse zugehen. Über den pass-

wortgeschützten Online -Service der Gesellschaft können Vollmachten und Weisungen an die von der Gesell-

schaft benannten St immrechtsvertreter ebenso bis zum 16.  Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), erteilt werden. Per E -
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Mail ist die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-

treter noch bis zum Ende der Generaldebatte an die unter Ziffer  2 genannte E -Mail-Adresse möglich.  

Für einen Widerruf der Vollmachtserteilung und eine Änderung der Weisungen an die von der Gesellschaft be-

nannten Stimmrechtsvertreter gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und 

zu den Fristen entsprechend.  

Neben den vorgenannten Wegen können die Vollmachts -  und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter und deren Änderung oder Widerruf auch gemäß §  67c AktG durch Intermedi-

äre über SWIFT übermittelt werden , soweit für die betreffenden Aktien bereits die Anmeldung gemäß § 67c 

AktG durch einen Intermediär über SWIFT ordnungsgemäß übermittelt wurde (siehe dazu unter Ziffer 2). Die 

Vollmachts -  und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und der en 

Änderung oder Widerruf , die  gemäß § 67c AktG durch Intermediäre über SWIFT übermittelt werden, müssen 

unter Nutzung des in Ziffer  2 genannten SWIFT -Codes spätestens bis zum 16. Juni 2026, 12 :00 Uhr (MESZ) (SWIFT 

Vote Market Deadline), bei der Gesellschaft zugehen . 

Darüber hinaus können Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-

treter auch noch in der Hauptversammlung bis zum Ende der Generaldebatte an der Ein -  und Ausgangskon-

trolle erteilt, geändert oder widerrufen werden . 

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden von einer ihnen erteilten Vollmacht insoweit 

keinen Gebrauch machen und die betreffenden Aktien nicht vertreten, als der Gesellschaft für die betreffen-

den Aktien Briefwahlstimmen zugegangen und  nicht ausdrücklich widerrufen sind oder die Aktien in der Haupt-

versammlung durch einen anderen Bevollmächtigten oder den Aktionär vertreten sind.  

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden nur Weisungen zu Abstimmungen über von 

der Gesellschaft bekanntgemachte Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat, einschließlich 

eines etwaigen von Vorstand und Aufsichtsrat entsp rechend der Bekanntmachung angepassten Gewinnver-

wendungsvorschlags, sowie zu Abstimmungen über von der Gesellschaft mit einer Ergänzung der Tagesord-

nung gemäß Art.  56 SE -Verordnung, §  50 Abs.  2 SE -Ausführungsgesetz, §  122 Abs. 2 AktG, als Gegenantrag nach 

§ 126 Abs.  1 AktG oder als Wahlvorschlag nach §  127 AktG bekanntgemachte Beschlussvorschläge von Aktionä-

ren berücksichtigen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen insbesondere keine 

Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen H auptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede -  

und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.  

7. Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Art.  56 SE -Verordnung, §  50 Abs.  2 SE -Ausführungsgesetz, §  122 

Abs.  2 AktG  

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von 500.000 ,00  EUR  (dies entspricht 500.000 Aktien) 

am Grundkapital erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 

gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 

Verlangen ist sch riftlich (im Sinne des §  122 Abs. 2 in Verbindung mit Abs.  1 Satz  1 AktG) an den Vorstand der Ge-

sellschaft zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum 17.  Mai 2026, 24:00  Uhr (MESZ), zugehen. Das 

Verlangen kann jedenfalls wie folgt adressiert w erden:  

Scout24 SE  

Vorstand  

Invalidenstraße 65  

10557 Berlin  

Um Verzögerungen aufgrund von Postlaufzeiten zu vermeiden, bitten wir, etwaige Tagesordnungsergänzungs-

verlangen wie vorgenannt zu adressieren und zusätzlich vorab per E -Mail unter der E -Mail-Adresse hauptver-

sammlung@scout24.com  zu übermitteln. Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden –  so-

weit sie nicht bereits mit der Einberufung bekanntgemacht werden –  unverzüglich nach ihrem Eingang bei der 
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Gesellschaft im Bundesanzeiger bekanntgemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei de-

nen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbrei-

ten. Etwaige nach der Einberufung der Hauptversamm lung bei der Gesellschaft eingehende bekanntzuma-

chende Tagesordnungsergänzungsverlangen werden außerdem unverzüglich nach ihrem Eingang bei der Ge-

sellschaft über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.scout24.com/investor -relations/haupt-

versammlung  zugänglich gemacht und den Ak tionären mitgeteilt.  

8. Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §  126 Abs.  1 AktG und §  127 AktG  

Gegenanträge im Sinne des §  126 AktG und Wahlvorschläge im Sinne des §  127 AktG werden einschließlich des 

Namens des Aktionärs, der Begründung, die allerdings für Wahlvorschläge nicht erforderlich ist, und einer et-

waigen Stellungnahme der Verwaltung über d ie Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.scout24.com/investor -relations/hauptversammlung  zugänglich gemacht, wenn sie der Gesell-

schaft  

spätestens bis zum 2.  Juni 2026, 24:00  Uhr (MESZ),  

unter der Adresse:  

Scout24 SE  

Rechtsabteilung  

Invalidenstraße 65  

10557 Berlin  

zugehen und die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht der Gesellschaft zur Zugänglichmachung nach 

§ 126 AktG bzw. §  127 AktG erfüllt sind. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden 

nicht berücksichtigt.  

9. Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß Artikel  53 SE -Verordnung, §  131 Abs. 1 AktG  

Gemäß §  131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft 

über Angelegenheiten der Gesellschaft, einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 

Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen, d er Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen, zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Ta-

gesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht.  

10. Weitergehende Erläuterungen  

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre, insbesondere Angaben zu weiteren, über die Ein-

haltung maßgeblicher Fristen hinausgehenden Voraussetzungen, sind über die Internetseite der Gesellschaft 

unter https://www.scout24.com/investor -relations/hauptversammlung  zugänglich . 

11. Bild -  und Tonübertragung der Hauptversammlung  

Für alle im Online -Service eingeloggten Aktionäre der Scout24 SE wird die gesamte Hauptversammlung am 

17. Juni 2026 ab 10:00  Uhr live im Online -Service unter https://www.scout24.com/investor -relations/haupt-

versammlung  in Bild und Ton übertragen. Die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter 

sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft werden am 17.  Juni 2026 für jedermann zugänglich 

unter https://www.scout24.com/investor -relations/hauptversammlung  live im Internet übertragen und ste-

hen auch nach der Hauptversammlung als Aufzeichnung zur Verfügung.   
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Die Live -Übertragung der Hauptversammlung ermöglicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne 

des §  118 Abs. 1 Satz  2 AktG.  

12. Hinweis zum Datenschutz  

Der Schutz der Daten unserer Aktionäre und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen 

Stellenwert. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezo-

gener Daten unserer Aktionäre und ihrer Bevollmäch tigten übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. 

Diese Datenschutzhinweise sind über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.scout24.com/in-

vestor -relations/hauptversammlung  zugänglich.  

13. Weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung  

Der Inhalt der Einberufung, eine Erläuterung, warum zu Tagesordnungspunkt  1 kein Beschluss gefasst werden 

soll, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, die Gesamtzahl der Aktien und der 

Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, ein For mular, das für die Erteilung von Vollmachten und gegebe-

nenfalls zu Weisungen verwendet werden kann, sowie etwaige Tagesordnungsergänzungsverlangen sind über 

die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.scout24.com/investor -relations/hauptversammlung  

zugänglich.  

Nach der Hauptversammlung werden die Abstimmungsergebnisse unter der vorstehend genannten Internet-

adresse bekannt gegeben. Dort finden sich auch Hinweise zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzäh-

lung gemäß §  129 Abs.  5 AktG, die der Abstimmende inn erhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversamm-

lung verlangen kann.  

München, im April 2026  

 

Scout24 SE  

 

Der Vorstand  
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